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Richtern müßte das in der Tat geſchehen, weil die Evidenz der
u des Antonius als nicht vorhanden aufgedeckt würde ſo wäre
eS Pflicht des Cornelius, dieſen Weg zur Rettung des Antonius
betreten, und zwar nicht nUr, bei ſeiner Tat ſich bewußt
war, den Antonius wahrſcheinlich durch leſelbe un den Tod
bringen, ondern auch enn geglaubt hatte, den Antonius nuLl
n unwirkſamen Verdacht etzen Auch In letzterem Falle ordert
lebe oder gar Gerechtigkeit von ihm, das von ihm, auch
nicht vorausgeſehene, doch in irgend einer Weiſe mitbewirkte ebe
von Antonius abzuwenden, wenn eS vermag, ohne ſich ſelbſt m
ein verhältnismäßig großes (be zu verwickeln.

Valkenburg, Holland. Aug E  m  u
II (Sanatio In radice.) Der 0  Oli Titius hat ſich

mit der Proteſtantin Titia nach proteſtantiſchem Ritus rauen laſſen
Nach dem Tode der Titia heiratet in gleicher Elſe die Tullia,
eine Couſine der Titia hre Mütter Qaren Schweſtern/ C en
wurden geſchloſſen n einer Gegend, wo das Tametsi des Triden
tinums nicht verkündigt iſt Titius hat keinen Zweifel betreffs der
Gültigkeit beider Ehen; NUuLl fü It 3 Im Gewiſſen beunruhigt

des Abſchluſſes derſelben vor dem akatholiſchen Miniſter und
die N beiden 0  en zugeſtandene proteſtantiſche Kindererziehung.
Er wird ran und bittet den Geiſtlichen ſich Dieſer läßt ihn
vor zwei Zeugen Reue erklären und das Verſprechen abgeben, daß

ſeine noch ämtlich ſchulpflichtigen Kinder atholi werde
ziehen laſſen Aus einer Bemerkung der Frau rſieht der Pfarrer,
daß nfolge der Verwandtſchaft der beiden Frauen das Hindernis der
Schwägerſchaft Im zweiten rade vorliegt und Qher die zweite Ehe
ungültig iſt Da keine unmittelbare Todesgefahr vorhanden iſt,
Ar Er, bei der biſchöflichen Behörde ſich zunächſt die notwendigen
Vollmachten nehmen müſſen, ſagt jedo nichts von der Ungültig⸗
keit der Verbindung, auch (lde Putativ⸗Eheleute keine Ahnung
aben Das war ein Glück

Nach einigen Tagen erhält der Pfarrer von dem Ordinariat
die notwendigen Fakultäten nd zwar

die facultas absolvendi fautorem haeresis bTO fOro utroque;
die facultas Sub (COnditione rebaptizandi die proteſtaͤntiſch E·
tauften Kinder, ber deren Quſe weder durch den Vater noch
durch die Mutter 8 beſtimmtes feſtgeſte werden konnte;
die Dispens vom Hindernis der gemiſchten Religion;
die Dispens vom Hindernis der Schwägerſchaft Iim zweitenrade mit der Weiſung, Mann nd Frau ber die Ungültig⸗keit der Ehe aufzuklären und ſie unbedingt veranlaſſen, iR
Stillen vor dem Pfarrer und zwei Zeugen den Konſens
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Im freudigen Bewußtſein, heute einer Perſ bezüglich Familie

ünf Sakramente (Taufe Buße, Kommunion, Oelung, Ehe) penden
können, geht der Seelſorger dem anken, muß aber (Sbald

zu ſeinem Bedauern che daß betreffs der Kindererziehung wiſchen
Titius und Tullia großer Streit ausgebrochen iſt, indem etztere
erklärt, ſie olle wenigſtens die Mädchen proteſtantiſch aben, ſie
mu 10 doch alles für die Kinder verdienen, werde ſie ſich
von ihm cheiden laſſen durch ſeine Krankheit falle der Familie
10 nUuL zur Laſt ſt angängig, jetzt von der ngültig⸗
keit der Ehe prechen und auf eine Konſenserneuerung inzu
arbeiten, rag ſich der Arrer Bei der Schwäche des Mannes
und den Zorn des Weibes ſcheint ihm alles mn Gefahr Wenn ſie
hört, daß ſie gar nicht verheiratet iſt, dann iſt alles verloren, denkt

Aber kann ich die Dispens vom Hindernis der Schwägerſchaft
ausführen ohne Wiſſen der eleute, wie ich ſie auch ohne ihr
Wiſſen nachgeſucht Abe Nein, denn die Abſolute Weiſung der
Behörde lautet auf Konſenserneuerung und jedenfalls iſt nur Unter
dieſer Bedingung die Dispens Tteilt Er beginnt, den Kranken
Beicht ören und erfährt, daß dieſer chon vor der erſten Ehe mit
ſeiner erſten Frau geſchlechtlichen Umgang 0  8 Dadurch kommt
3u einem Da neben dem Hindernis der Affinitas
COpula licita. das zwar ur Dispens gehoben iſt, noch ein zweites
Hindernis der Nitas COpPula IIIICITA vorliegt, von dem noch
nicht dispenſiert iſt, ſo hat, meint EL, eine Konſenserneuerung gar
keinen Zweck beide 11I 0On fide. ſpende die heiligen
Sakramente und Uche AUm Dispens von dem neu aufgefundenen
Hindernis und Inſtruktion E der Konſenserneuerung nach Ge
dacht, getan Titius empfängt reumütig die Sterbeſakramente und
ſucht m erein mit dem Geiſtlichen ſeine Frau durch Bitten und
Zureden umzuſtimmen.

Hat der Pfarrer recht gehandelt?
Wie ieht eS mit ſeiner Begründung aus?

Er Qt recht gehandelt, denn Unter den obwaltenden
Umſtänden wäre eS unklug geweſen, bei den II 0O Hde
ſich befindlichen Putativ⸗Eheleuten auf eine Konſenserneuerung hin
zuarbeiten, da die rau ſich höchſtwahrſcheinlich geweigert hätte und
dann die ganze Sache chlimmer geworden wäre. Die Sterbe
—— akramente mußte und onnte CU ruhig penden, da Titius un Lebens
gefahr und gut disponiert und etreff der Ehe in gutem Glauben war

Die Begründung iſt denn nicht eil die an ſich
notwendige Konſenserneuerung des zweiten Hinderniſſes der
Affinität COpula 11Cita doch nichtig wäre, onnte leſe unter  ů·  —
bleiben, ondern eil ſie In dem vorliegenden Falle chädlich, 10
ralr unmöglich geweſen ware die Frau  * ihre Zuſtimmung
egeben, ſo würde dem ſofortigen gültigen Abſchluß der Ehe nichts
im Wege geſtanden aben, da die erteilte Dispens enügte und kein
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zweifaches Hindernis der Affinität COpula lieita t I1Ilieita vor
lag; vielmehr begründen die voreheliche und die eheliche Beiwohnung,ſofern eS nUuLr eine Perſon handelt, auch nuLr Eern Ehe⸗hindernis. Die Affinität entſteht durch die COpula COnsummata.
apta Ad generationem. Sie macht die Konkumbenten Una CarO.
ſo daß der eine mit den Verwandten des andern glei  Am verwandt
wird Eine einzige fleiſchliche Vermiſchung genügt dazu ſt die Ur
ache einmal vollſtändig geſetzt ˙o tritt die Wirkung ſofort und fürimmer ein Es handelt ſich eben enn factum naturale, das Qus
ich wieder eine natürliche Wirkung hervorruft. aher ändert eine
Wiederholung der COpUl oder der Umſtand, ob ſie vor oder mn der
Ehe erfolgte, dem factum als ſolchem nichts Da jedo un der
Ehe eine innigere Vereinigung des Leibes und Geiſtes ſtattfindet,˙ beſtimmt das poſitiv⸗kirchliche Recht, daß die Affinitas COPUlAlicita die Ehe bis zum vierten rade irritiert, während das Hindernis COpula IIlieita bis zum zweiten rade reichtDieſe Anſicht kann auch auf eine kir  1  E En  eidung 9e⸗U werden Der Biſchof von amur bat die Pönitentiarie die
Vollmacht, diejenigen Dispenſen für gültig erklären können, die
ungültig ſeien des verſchwiegenen Hinderniſſes der Affinitas

COpula ICItA antematrimoniali. Orator VOI Oratrix
habuerit CU Coniuge defuneto aute matrimonium, da die eLr  —
teilte Dispens wohl nUL von der Affinitas COpula licita matri-
moniali gelte

Darauf erhielt folgende Antwort: Sacra Poenitentiaria
Sub die Junii 184  —2  2 matuüre perpensis praedictis precibusVenerabilis IN Christo Patris Episcopi Namureensis
facta relatione 88  un0O 1IMm0O NOStro Gregorio XVNI Oque benigneapprobante praelaudato Episcopo respondit: Dispensationes 11
casibus ExPOsitis 6886 Vvalidas.“ (Acta Sedis III 568.)Veranlaſſung zu dieſer Anfrage hatte die Praxis gegeben, bei
Nupturienten, die Im erſten oder zweiten Grad licita COnhiunetione
verſchwägert 7 nachzuforſchen, ob der verwitwete Teil mit dem
verſtorbenen Gatten chon vor der Ehe geſündigt hatte WarE dies
der Fall, ſo hielt man eine 0  E  E Dispens für nötig von der
nita COpPUA lieita 61 111CIta Aus der Antwort ergibt ſichdaß die eine Dispens aAffinitate COpula licita auch die
nita COpula 10C1Ita antematrimoniali einſchließt und daßeine Frage nach der letzteren Qher nicht nötig iſt Von beſondererBedeutung iſt noch, daß die Pönitentiarie ezember 1874
ihre obige Antwort vom Juni 184 als allgemein eltend erklärte.

Alſo liegt hierin keine Schwierigkeit für den Pfarrer; vielmehrliegt ſie n der von der Behörde verlangten Konſenserneuerung. Um
ſie umgehen, ſoll durch den Biſchof beim eiligen StuhSanatio III radiee Achſuchen Dadurch kann die eines bloßkirchenrechtlichen Hinderniſſes ungültige Ehe für gültig erklärt werden,
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erteilt werden ohne Wiſſen aber nicht den ausgeſprochenenohne daß eine Konſenserneuerung ſtattfinden muß Die Sanatio kann

en der Kontrahenten. Sie hat die Wirkung, daß der Uhe ge⸗
gebene Konſens, der eines Hinderniſſes ſeine Wirkung nicht
erzielte, jetzt nach Aufhebung des Hinderniſſes ſofort durch ſein bloßes
moraliſches Fortbeſtehen die Ehe gültig macht Doch beantragt die
Pönitentiarie nUuLr auf ſchwerwiegende Gründe hin die Sanatio beim
Heiligen Qter und verlangt ſtets folgende Bedingungen:

Der Konſens muß auf beiden Seiten fortbeſtehen nd zwar un
der eiſe, daß die Ungültigkeit der Ehe beiden oder wenigſtens
einem Teil unbekannt iſt, während der andere mn dem etzteren
Falle die Dispens akzeptieren und den Konſens Erneuern muß
Die Verbindung Aß In der Oeffentlichkeit als legitime Ehe
angeſehen werden
Es ſind ehr triftige Gründe erfordert. Dieſe Bedingungen ſind
hier vorhanden; denn wenn Titia, die in der Putativ⸗Ehe ruhig
weiterlebt, von der Ungültigkeit derſelben Kenntnis erhält, ird
ſie entweder die katholiſche Kindererziehung verhindern oder die
Verbindung ganz Oſen Das hätte aber für den ranken Mann
nd die Kinder die ſchlimmſten Folgen.
Wenn enn Teil, was hier allerdings ausgeſchloſſen ſcheint das

vorhandene Hindernis kannte, ſo muß ihm PTO gravissimo patrato
86eElere eine gravis poenitentia salutaris, etwa viermaliger QAtrQ·
mentenempfang während mehrerer Jahre, auferlegt und unbedingt
zur Konſenserneuerung veranlaßt werden.

Aber auch, beide In 9 Glauben eben, kann der eine
zuverläſſige Teil zur Akzeptation der Dispens und Erneuerung des
Konſenſes veranlaßt werden.

Bei Ausführung der Sanatio 1 radice. die nuLr der
auf den Bericht des Großpönitentiars oder des Kardinals vom

eiligen Offizium ausſpricht, muß der Biſchof erklären, daß mit
pezieller Delegation des Apoſtoliſchen Stuhles handle. Die Sanatio
muß n der biſchöflichen Kanzlei und Im Ehebuch der Pfarrei ver.
merkt werden, ſei Es, daß ein Zuſatz bei der früheren Eintragung
gemacht, ſei Es, daß die Ehe neu eingetragen ird mit dem Bemerken,
daß von dem vorhandenen Ehehindernis dispenſiert worden iſt Da
mit ſind zugleich auch die Kinder legitimiert.

Trier. Ior
IIL (Un  ig, nicht ungerecht.) Einem reichen Herrn

hietet ſich einmal gute Gelegenhei zur Mehrung ſeines Vermögens.
Die Iun ſeiner Nähe mit großem Gewinn arbeitenden Kohlengruben
kaufen von den Bauern Grundſtücke und bekommen
einen geringen Preis, da die Bauern Iun ihrer Unkenntnis deren
Wert nicht wiſſen Dieſer Herr en ſich nun! werde
den Bauern ihre Grundſtücke abkaufen, ihnen aber dafür etwas mehr


